
Unterlagen zum Online-Seminar 

„Legal aus dem Corona-Lockdown“

Gesetzliche Grundlage

Die Umstellung einer bestehenden Gemeinde in eine Gemeinde des Königreiches 

Deutschland oder auch die Autonomie einer Gemeinde ist völlig legal und aufgrund der 

Gesetzeslage sogar als gewollt anzusehen!

Natürlich gibt es auch Interessengruppen oder unkundige Menschen, die behaupten, daß 

dies unmöglich wäre oder sogar illegal. Dies ist jedoch falsch.

Betrachten wir nun die Gesetzeslage genauer.

Art, 28 Abs. 2 Grundgesetz

"(2) Den Gemeinden muß das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der 

örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. 

Auch die Gemeindeverbände haben im Rahmen ihres gesetzlichen Aufgabenbereiches 

nach Maßgabe der Gesetze das Recht der Selbstverwaltung. Die Gewährleistung der 

Selbstverwaltung umfaßt auch die Grundlagen der finanziellen Eigenverantwortung;

zu diesen Grundlagen gehört eine den Gemeinden mit Hebesatzrecht zustehende 

wirtschaftskraftbezogene Steuerquelle."
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Auszüge aus dem Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen 

Anhalt 
(gleichartig in allen anderen Ländern)

§1 Selbstverwaltung 

(1) Die Gemeinden, Verbandsgemeinden und Landkreise (Kommunen im Sinne dieses 

Gesetzes) verwalten ihre Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze in eigener 

Verantwortung mit dem Ziel, das Wohl ihrer Einwohner zu fördern.

(2) In die Rechte der Kommunen darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden.

§2 Gemeinden, Verbandsgemeinden 

(1) Die Gemeinden sind Grundlage und Glied des demokratischen Staates.

(2) Die Gemeinden sind Gebietskörperschaften und in ihrem Gebiet die 

ausschließlichen Träger der gesamten öffentlichen Aufgaben, soweit die Gesetze 

nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmen.

(3) Die Verbandsgemeinden sind Gebietskörperschaften. Sie erfüllen neben ihren 

Mitgliedsgemeinden öffentliche Aufgaben im Rahmen der Vorschriften des Teils 6 

Abschnitt 1.

§3 Landkreise

(1) Die Landkreise sind Gebietskörperschaften.

(2) Die Landkreise sind, soweit die Gesetze nichts anderes bestimmen, in

ihrem Gebiet die Träger der öffentlichen Aufgaben, die von überörtlicher Bedeutung

sind oder deren zweckmäßige Erfüllung die Verwaltungs- oder Finanzkraft der ihnen 

angehörenden Gemeinden und Verbandsgemeinden übersteigt. Sie unterstützen die 

ihnen angehörenden Gemeinden und Verbandsgemeinden bei der Erfüllung ihrer 

Aufgaben und sorgen für einen angemessenen Ausgleich der gemeindlichen Lasten. 

(3) Der Landkreis soll die Selbstverwaltung der kreisangehörigen Gemeinden 

ergänzen und fördern. Der Landkreis und die kreisangehörigen Gemeinden sollen im 

Zusammenwirken alle Aufgaben der bürgerschaftlichen Selbstverwaltung erfüllen.

§4 Aufgabenerfüllung 

Die Kommunen erfüllen ihre Aufgaben im eigenen oder im übertragenen 

Wirkungskreis. Sie stellen in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre 
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Einwohner erforderlichen sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen öffentlichen 

Einrichtungen bereit.

§5 Eigener Wirkungskreis 

(1) Zum eigenen Wirkungskreis gehören

1. bei den Gemeinden alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft,

2. bei den Landkreisen die von ihnen im Rahmen ihres Aufgabenbereichs freiwillig 

übernommenen Aufgaben,

3. bei den Gemeinden und Landkreisen die Aufgaben, die ihnen aufgrund von Artikel 

87 Abs. 3 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt durch Gesetz als 

Pflichtaufgaben zur Erfüllung in eigener Verantwortung zugewiesen sind,

4. bei den Verbandsgemeinden die Aufgaben, die sie nach § 90 Abs. 1 und 3 Satz 1 

anstelle ihrer Mitgliedsgemeinden erfüllen.

§8 Satzungen

(1) Die Kommunen können ihre eigenen Angelegenheiten durch Satzung regeln. Im

übertragenen Wirkungskreis können Satzungen nur aufgrund besonderer gesetzlicher 

Ermächtigung erlassen werden.

(2) Satzungen sind der Kommunalaufsichtsbehörde mitzuteilen. Sie bedürfen der 

Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde nur, soweit dies gesetzlich bestimmt ist.

§10 Hauptsatzung 

(1) Jede Kommune muss eine Hauptsatzung erlassen. In ihr ist zu regeln,

was nach den Vorschriften dieses Gesetzes der Hauptsatzung vorbehalten ist. Soweit 

andere für die Verfassung der Kommune wesentliche Angelegenheiten geregelt 

werden sollen, hat dies in der Hauptsatzung zu erfolgen.

Zusammengefasst ist ersichtlich:

- Kommunen können im eigenen oder im übertragenen Wirkungskreis tätig sein. Die 

meisten Kommunen sind aufgrund von Unkenntnis überwiegend im übertragenen 

Wirkungskreis tätig, also für die Länder und den Bund als besatzungsrechtliche Mittel bis

zur Selbstverwaltung und zur Schaffung von echter Demokratie. Die Kommunen 
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könnten auch  alle Aufgaben im eigenen Wirkungskreis ausüben. Dadurch würden die in

der Kommune erwirtschafteten Mittel nicht aus der Kommune abfließen. Die Kommune 

könnte z.B. eigene Reisepässe, Führerscheine oder Identitätsausweise ausstellen 

(eigene Verwaltungsaufgaben erfüllen), sie könnte eine eigene Krankenkasse, 

Rentenkasse, Pflegekasse, sie könnte Gesundheitshäuser usw. als eigene soziale 

Einrichtungen schaffen, sie könnte eigene Gemeindebetriebe zur Beseitigung von 

Arbeitslosigkeit, Lohndumping und zur Förderung von Vollbeschäftigung (eigene 

wirtschaftliche Aufgaben) einrichten. Die Arbeitszeit könnte in diesen Einrichtungen auf 6

Stunden reduziert werden.

Weiter ist ersichtlich:

- Es muss eine Hauptsatzung geben;

- Eigene Angelegenheiten können durch Satzung geregelt werden;

- Jede Kommune kann sich eine eigene Verfassung geben, wobei in der Hauptsatzung 

zu regeln ist, wie diese z.B bekannt gemacht, verkündet und angenommen werden soll, 

wann sie dann in Kraft tritt, wie weit sich diese auf das kommunale universale 

Selbstverwaltungsrecht und die Lösung von der Regierung (s. 4. Verfassungsgrundsatz; 

s.§ 92 StGB) auswirkt usw.

Zusammengefasst gilt:

Die Kommunen sollen alle 

- sozialen (Krankenabsicherung, Rentenabsicherung, Pflege- und 

Arbeitslosenabsicherung)

- wirtschaftlichen (Gemeindebetriebe zur Abschaffung von Arbeitslosigkeit und zur 

Gewährleistung kommunaler Selbstversorgung in nachhaltiger und hoher Qualität)

- kulturellen (Schulen, Jugendclubs, Kulturhäuser usw.) und

- Verwaltungsstrukturen (KFZ-Kennzeichen, Führerscheine, Pässe, 

Identitätsnachweise, Urkunden usw.)
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selbst geregelt und in eigener Verantwortung bereitstellen, tun es aber bisher nicht!

Das aber ist ihre Aufgabe zum Zwecke der Förderung des Wohles der Einwohner (s. § 1). 

Die Kommune ist nicht in erster Linie ein Erfüllungsgehilfe zur Erhaltung der Strukturen der

Umverteilung der Arbeitsleistung von den Menschen an der Basis zu den Billionären zur 

Weiterführung der Umweltzerstörung (wider Art. 20a GG) und der Ausbeutung der 

Massen, wie dies gegenwärtig flächendeckend geschieht!

Wir alle haben es also selbst in der Hand, uns von dieser Selbstzerstörung abzukehren! 

Das ist völlig legal und unser aller verfassungsmäßiges Recht.

Im Strafgesetzbuch sind die Verfassungsgrundsätze sehr gut zusammenfassend 

dargestellt.

§ 92 StGB Begriffsbestimmungen:

"Im Sinne dieses Gesetzes sind Verfassungsgrundsätze

1. das Recht   des Volkes  , die Staatsgewalt   in Wahlen und Abstimmungen und durch 

besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der 

Rechtsprechung auszuüben und die Volksvertretung in   allgemeiner,   

unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer   Wahl zu wählen  , 

2. die Bindung der Gesetzgebung an die verfassungsmäßige Ordnung und die 

Bindung der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung an Gesetz und Recht, 

3. das Recht auf die Bildung einer parlamentarischen Opposition, 

4. die   Ablösbarkeit der Regierung und ihre Verantwortlichkeit   gegenüber der   

Volksvertretung, 

5. die Unabhängigkeit der Gerichte, 

6. der Ausschluß jeglicher Gewalt- und Willkürherrschaft." 
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Was bedeutet das?

Verfassungsgrundsätze sind die wesentlichen Grundlagen demokratischer Staatsordnung.

Der Begriff kann nicht durch Auslegung erweitert werden. Diese Grundsätze sind wörtlich 

anwendbar.

Die Volksvertretungen sind die Einzigen, die auf die oben genannte Weise gewählt 

werden, und das sind die Oberbürgermeister und die direkt gewählten Räte. Sowohl die 

Bundestags- als auch die Landtagsabgeordneten werden nicht auf unmittelbare und 

gleiche Art gewählt. Das hat auch das Bundesverfassungsgericht am 25. Juli 2012 im 

Urteil 2 BvF 3/11 gerügt. Sie können und sollen damit auch keine Volksvertretung sein. Sie

sind die Regierung als verlängerter Arm der Besatzer.

Die Menschen der Städte und Gemeinden haben mit ihren in den Gemeinden gewählten 

Volksvertretern das Recht, eine Verfassung zu beschließen, ihre Staatsgewalt selbst zu 

wählen und auch selbst durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden 

Gewalt und der Rechtsprechung auszuüben (siehe erster Verfassungsgrundsatz).

Die Städte und Gemeinden haben auch das Recht, sich an eine schon bestehende 

verfassungsmäßige Ordnung zu binden und ihre Gesetzgebung an diese Verfassung zu 

binden (siehe 2.). Dabei haben sich auch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung

in der Gemeinde oder Stadt an diese Verfassung und die nachrangigen Gesetze zu halten.

Wie das zu erreichen ist, ist auch wieder im jeweiligen Kommunalverfassungsgesetz

ersichtlich:

§ 25 Einwohnerantrag 

(1) Einwohner der Kommune, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, können 

beantragen, dass die Vertretung bestimmte Angelegenheiten berät 

(Einwohnerantrag). Einwohneranträge dürfen nur Angelegenheiten des eigenen 

Wirkungskreises der Kommune zum Gegenstand haben, die in der gesetzlichen 

Zuständigkeit der Vertretung liegen und zu denen innerhalb der letzten zwölf Monate 
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nicht bereits ein zulässiger Einwohnerantrag gestellt wurde. Einwohneranträge, die ein 

gesetzeswidriges Ziel verfolgen, sind unzulässig. 

(2) Der Einwohnerantrag muss ein bestimmtes Begehren mit Begründung 

enthalten und soll bis zu drei Personen benennen, die berechtigt sind, die 

Unterzeichnenden zu vertreten. Die Verwaltung ist in den Grenzen ihrer 

Verwaltungskraft ihren Einwohnern bei der Einleitung des Einwohnerantrages behilflich. 

(3) Der Einwohnerantrag muss von mindestens 3 v. H. der stimmberechtigten Einwohner

unterzeichnet sein, höchstens jedoch in Kommunen 

1. mit bis zu 10.000 Einwohnern von 240 stimmberechtigten Einwohnern,

2. mit mehr als 10.000 bis zu 20.000 Einwohnern von 360 stimmberechtigten 

Einwohnern,

3. mit mehr als 20.000 bis zu 30.000 Einwohnern von 480 stimmberechtigten 

Einwohnern,

4. mit mehr als 30.000 bis zu 50.000 Einwohnern von 540 stimmberechtigten 

Einwohnern,

5. mit mehr als 50.000 bis zu 100.000 Einwohnern von 900 stimmberechtigten 

Einwohnern,

6. mit mehr als 100.000 bis zu 200.000 Einwohnern von 2.000 stimmberechtigten 

Einwohnern,

7. mit mehr als 200.000 Einwohnern von 2.500 stimmberechtigten Einwohnern.

(4) Der Einwohnerantrag ist mit den zu seiner Unterstützung erforderlichen 

Unterschriften bei der Kommune schriftlich einzureichen; die elektronische Form ist 

ausgeschlossen. Richtet sich der Einwohnerantrag gegen einen Beschluss der 

Vertretung oder eines beschließenden Ausschusses, muss er innerhalb von zwei 

Monaten nach der ortsüblichen Bekanntgabe des Beschlusses eingereicht werden. 

(5) Die Vertretung stellt die Zulässigkeit des Einwohnerantrages in öffentlicher 

Sitzung fest. Ist der Einwohnerantrag zulässig, so hat die Vertretung innerhalb 

einer Frist von drei Monaten nach Eingang des Antrages über diesen zu beraten. 

Die Vertretungsberechtigten des Einwohnerantrages sind bei der Beratung zu 

hören; sie haben ein Anwesenheits- und Anhörungsrecht in allen Sitzungen der 

Vertretung, in denen der Einwohnerantrag beraten wird. Die Beratungen der 

Vertretung und ihrer Ausschüsse zum Einwohnerantrag sind öffentlich; § 52 Abs. 2
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findet Anwendung. Das Ergebnis der Beratung oder die Gründe für die 

Entscheidung, den Einwohnerantrag für unzulässig zu erklären, sind ortsüblich 

bekannt zu machen. 

(6) Gegen die Zurückweisung eines Einwohnerantrages kann jeder Unterzeichner den 

Verwaltungsrechtsweg beschreiten. Über den Widerspruch im Vorverfahren entscheidet 

die Kommunalaufsichtsbehörde kostenfrei. 

(7) Das Nähere regelt das Kommunalwahlgesetz für das Land Sachsen-Anhalt .

§ 26 Bürgerbegehren 

(1) Die Bürger können mit einem Bürgerbegehren beantragen, dass sie über eine 

Angelegenheit der Kommune selbst entscheiden. 

(2) Gegenstand eines Bürgerbegehrens können Angelegenheiten des eigenen 

Wirkungskreises der Kommune sein, die in der Entscheidungszuständigkeit der 

Vertretung liegen und zu denen nicht innerhalb der letzten zwei Jahre ein 

Bürgerentscheid durchgeführt worden ist. Ein Bürgerbegehren ist unzulässig über 

1. die innere Organisation der Verwaltung der Kommune,

2. die Rechtsverhältnisse der ehrenamtlichen Mitglieder der Vertretung, des 

Hauptverwaltungsbeamten, des Bürgermeisters der Mitgliedsgemeinde einer 

Verbandsgemeinde und der Beschäftigten der Kommune,

3. die Haushaltssatzung, einschließlich der Haushaltspläne oder der Wirtschaftspläne 

der Eigenbetriebe, die kommunalen Abgaben und die Tarife der Versorgungs- und 

Verkehrsbetriebe der Kommune,

4. die Feststellung des Jahresabschlusses der Kommune und der Jahresabschlüsse 

der Eigenbetriebe und des Gesamtabschlusses,

5. Entscheidungen über Rechtsbehelfe und Rechtsstreitigkeiten,

6. die Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bauleitplänen und 

sonstigen Satzungen nach dem Baugesetzbuch, 

7. Angelegenheiten, die im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens, eines 

förmlichen Verwaltungsverfahrens mit Öffentlichkeitsbeteiligung oder eines 

abfallrechtlichen, immissionsschutzrechtlichen, wasserrechtlichen oder vergleichbaren
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Zulassungsverfahrens zu entscheiden sind, sowie

8. Angelegenheiten, die ein gesetzeswidriges Ziel verfolgen.

(3) Das Bürgerbegehren muss die begehrte Sachentscheidung in Form einer mit 

Ja oder Nein zu beantwortenden Frage und eine Begründung mit 

Kostenschätzung enthalten; es soll bis zu drei Personen benennen, die berechtigt 

sind, das Bürgerbegehren und die Unterzeichnenden zu vertreten. Die Verwaltung 

der Kommune ist in den Grenzen ihrer Verwaltungskraft ihren Bürgern bei der 

Einleitung eines Bürgerbegehrens behilflich. Sie teilt den Initiatoren des 

Bürgerbegehrens schriftlich ihre Einschätzung der mit der Durchführung der 

verlangten Maßnahme verbundenen Kosten mit und erteilt Auskünfte zur Sach- 

und Rechtslage. 

(4) Das Bürgerbegehren muss von mindestens 10 v. H. der stimmberechtigten 

Bürger unterzeichnet sein, höchstens jedoch in Kommunen 

1. mit bis zu 20.000 Einwohnern von 1.000 stimmberechtigten Bürgern,

2. mit mehr als 20.000 bis zu 40.000 Einwohnern von 2.000 stimmberechtigten 

Bürgern,

3. mit mehr als 40.000 bis zu 100.000 Einwohnern von 3.000 stimmberechtigten 

Bürgern,

4. mit mehr als 100.000 bis zu 200.000 Einwohnern von 5.000 stimmberechtigten 

Bürgern,

5. mit mehr als 200.000 Einwohnern von 7.500 stimmberechtigten Bürgern.

(5) Das Bürgerbegehren ist mit den zu seiner Unterstützung erforderlichen 

Unterschriften bei der Kommune schriftlich einzureichen; die elektronische Form ist 

ausgeschlossen. Richtet sich das Bürgerbegehren gegen einen Beschluss der 

Vertretung, muss es innerhalb von zwei Monaten nach der ortsüblichen Bekanntgabe 

des Beschlusses eingereicht sein. 

(6) Über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens entscheidet die Vertretung nach 

Anhörung der Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens unverzüglich, 

spätestens innerhalb von sechs Wochen nach Eingang aller für die Zulässigkeit 

des Bürgerbegehrens erforderlichen Unterlagen, in öffentlicher Sitzung. Die 

Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens haben ein Anwesenheits- und 
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Anhörungsrecht in allen Sitzungen der Vertretung und ihrer Ausschüsse, in denen

das Bürgerbegehren beraten wird. Die Beratungen der Vertretung und ihrer 

Ausschüsse zum Bürgerbegehren sind öffentlich; § 52 Abs. 2 findet Anwendung. Die

Entscheidung der Vertretung über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens ist ortsüblich 

bekannt zu geben. § 25 Abs. 6 gilt entsprechend. Ist die Zulässigkeit des 

Bürgerbegehrens festgestellt, dürfen bis zur Durchführung des Bürgerentscheids 

eine dem Begehren entgegenstehende Entscheidung nicht mehr getroffen und 

dem Begehren entgegenstehende Vollzugshandlungen nicht vorgenommen 

werden, es sei denn, dass zu diesem Zeitpunkt rechtliche Verpflichtungen der 

Kommune hierzu bestanden haben.

§ 27 Bürgerentscheid 

(1) Ist das Bürgerbegehren nach § 26 zulässig, so ist innerhalb von drei Monaten 

der Bürgerentscheid durchzuführen. Soweit dies zur Zusammenlegung der 

Durchführung des Bürgerentscheids mit einer Wahl erforderlich ist, kann die Vertretung 

die Frist nach Satz 1 im Benehmen mit den Vertretungsberechtigten des 

Bürgerbegehrens um bis zu drei Monate verlängern; in allen anderen Fällen ist für eine 

Fristverlängerung das Einvernehmen mit den Vertretungsberechtigten des 

Bürgerbegehrens erforderlich. Der Bürgerentscheid entfällt, wenn die Vertretung 

die Durchführung der mit dem Bürgerbegehren verlangten Maßnahme beschließt. 

Der Bürgerentscheid entfällt auch, wenn die Vertretung das Begehren in einer 

veränderten Form, die jedoch dem Grundanliegen des Bürgerbegehrens entspricht, 

annimmt und die Vertretung auf Antrag der Vertretungsberechtigten des 

Bürgerbegehrens die Erledigung des Bürgerbegehrens feststellt. 

(2) Ein Bürgerentscheid findet auch statt, wenn die Vertretung mit einer Mehrheit 

von zwei Dritteln der Mitglieder beschließt, dass eine Angelegenheit der Kommune

der Entscheidung der Bürger unterstellt wird. § 26 Abs. 2 gilt entsprechend. 

(2a) Spätestens am 25. Tag vor dem Bürgerentscheid hat die Kommune den 

stimmberechtigten Bürgern die Auffassung der Vertretung und die Auffassung der

Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens zum Gegenstand des 
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Bürgerbegehrens durch eine öffentliche Bekanntmachung oder Zusendung einer 

schriftlichen Information darzulegen. Wird ein Bürgerentscheid aufgrund eines 

Beschlusses der Vertretung nach Absatz 2 durchgeführt, beschränkt sich die Darlegung 

nach Satz 1 auf die Auffassung der Vertretung. 

(3) Bei dem Bürgerentscheid kann über die zu entscheidende Frage nur mit Ja 

oder Nein abgestimmt werden. Bei einem Bürgerentscheid ist die gestellte Frage 

in dem Sinne entschieden, in dem sie von der Mehrheit der gültigen Stimmen mit 

Ja beantwortet wurde und diese Mehrheit mindestens 20 v. H. der 

stimmberechtigten Bürger beträgt. Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als mit Nein 

beantwortet. Ist die nach Satz 2 erforderliche Mehrheit nicht erreicht worden, hat die 

Vertretung die Angelegenheit zu entscheiden. 

(4) Ein Bürgerentscheid, der die nach Absatz 3 Satz 2 erforderliche Mehrheit 

erreicht hat, hat die Wirkung eines Beschlusses der Vertretung. § 65 Abs. 3 findet 

keine Anwendung. Vor Ablauf von zwei Jahren kann er nur durch einen neuen 

Bürgerentscheid abgeändert oder aufgehoben werden, es sei denn, dass sich die dem 

Bürgerentscheid zugrunde liegende Sach- und Rechtslage wesentlich geändert hat. 

(5) Das Nähere regelt das Kommunalwahlgesetz für das Land Sachsen-Anhalt . 
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